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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung
gemal § 46 Abs. 1 GO LT
mit Antwort der Landesregierung

Anfrage des Abgeordneten Jérg Hillmer (CDU)

Antwort des Niedersachsischen Kultusministeriums namens der Landesregierung

Beschulung ukrainischer Kinder in Bad Bevensen

Anfrage des Abgeordneten Jorg Hillmer (CDU), eingegangen am 16.11.2022 - Drs. 19/29
an die Staatskanzlei Gbersandt am 17.11.2022

Antwort des Niedersachsischen Kultusministeriums namens der Landesregierung vom 19.12.2022

Vorbemerkung des Abgeordneten

In der Stadt Bad Bevensen sind viele Gefllichtete aus der Ukraine untergebracht. Mindestens 80 ge-
flichtete Kinder werden derzeit an der KGS Fritz-Reuter-Schule in Bad Bevensen beschult. Gleich-
zeitig fallt an dieser Schule laut Aussagen von Schiilerinnen und Schiilern sowie deren Eltern regel-
mafig Unterricht aus.

Vorbemerkung der Landesregierung

Der anhaltende Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat zu erheblichen Fluchtbewegungen
geflhrt. Eine verlassliche Prognose dartiber, wie viele Kinder und Jugendliche nach Niedersachsen
kommen werden, kann nach wie vor nicht abgegeben werden. Die Entwicklung wird mafgeblich vom
weiteren Kriegsverlauf abhangen. Damit bleibt das Schuljahr 2022/2023 mit Unsicherheiten behaftet.
Den Schulen werden mit dem Handlungsleitfaden ,Bildungsangebote fur geflichtete Kinder und Ju-
gendliche aus der Ukraine® Optionen aufgezeigt, um flexibel und kurzfristig auf neue Bedarfe reagie-
ren zu kdénnen. Gleichwohl ist der Landesregierung bewusst, dass vor dem Hintergrund der ange-
spannten Personalsituation an vielen Schulen die Aufnahme und Beschulung gefliichteter Kinder und
Jugendlicher eine groRe Herausforderung darstellt.

1.  Welche MaRnahmen ergreift die Landesregierung vor dem Hintergrund der Situation der
ukrainischen Fliichtlinge, damit die KGS Bad Bevensen ihren Bildungsauftrag vollum-
fanglich erfiillen kann?

Die Landesregierung hat fir die Schulen den o. g. Handlungsleitfaden erstellt, welcher regelmafig
an die aktuelle Situation angepasst und in der jeweils aktuellen Version auf der Internetseite des
Kultusministeriums unter https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/krieg_gegen_die
_ukraine/krieg-in-der-ukraine-209261.html verdffentlicht wird. Die dort aufgezeigten Optionen stehen
grundséatzlich auch der KGS Bad Bevensen zur Verfuigung.

Die KGS Bad Bevensen hat derzeit eine Willkommensgruppe mit 19 Schulerinnen und Schiilern des
5. und 6. Jahrgangs eingerichtet. In dieser Klasse sind sowohl Schiilerinnen und Schiiler aus der
Ukraine, als auch Schiilerinnen und Schiiler mit einem anderen Migrationshintergrund oder einem
besonderen Forderbedarf.

An der KGS Bad Bevensen wurde dariiber hinaus eine padagogische Mitarbeiterin eingestellt, deren
Vertrag bis Ende 2023 verlangert werden soll.

Im Ubrigen wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.


https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/krieg_gegen_die%E2%80%8C_ukraine/krieg-in-der-ukraine-209261.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/krieg_gegen_die%E2%80%8C_ukraine/krieg-in-der-ukraine-209261.html
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2. Welche Bildungsangebote zusatzlich zum Regelunterricht an alilgemeinbildenden weiter-
fihrenden Schulen erachtet die Landesregierung fiir die aus der Ukraine gefliichteten
Schiilerinnen und Schiiler fiir notwendig?

Um den gefliichteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine beste Chancen fir Bildungserfolg
und Teilhabe zu ermdglichen, spielt der Erwerb der deutschen Sprache eine Schlisselrolle.
Sprachintensivférderung in Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Anschlussférderkurse in Deutsch als
Zweitsprache und auch Foérderunterricht in Deutsch als Zweit- und Bildungssprache kann individua-
lisiert und schulspezifisch sowohl in Willkommensgruppen als auch in Regelklassen zur Anwendung
kommen.

Sprachférderung DaZ in einer Sprachlerngruppe oder Willkommensgruppe kann auch unterrichtser-
ganzend im Rahmen des Ganztagsangebots bzw. in Form von Arbeitsgemeinschaften (AG-Angebo-
ten) eingerichtet und angeboten werden. Vor allem eine systematische (alltags)integrierte Sprachbil-
dung fordert die sprachliche Entwicklung der Schiilerinnen und Schiiler. Der padagogische Alltag der
Ganztagsschule bietet dafiir viele Anlasse und Moglichkeiten. Dabei steht es den Ganztagsschulen
frei, bereits bestehende Angebote fiir ukrainische Schiilerinnen und Schiiler zu 6ffnen bzw. die Pla-
nung und Durchfiihrung der auRerunterrichtlichen Angebote weiter zu erganzen.

Die Landesregierung empfiehlt, grundsatzlich fiir Schulerinnen und Schiler ohne ausreichende
Deutschkenntnisse Sprach(intensiv)férdermaRnahmen ,Deutsch als Zweitsprache” anzubieten. Die
Schilerinnen und Schiler kdnnen auch von der Verpflichtung zur zweiten Fremdsprache befreit wer-
den, wenn die Leistungen in der Herkunftssprache anstelle der Leistungen in der zweiten Fremd-
sprache treten. Dadurch kdnnen die freiwerdenden Stunden im Stundenplan auch fiir den DaZ-Un-
terricht genutzt werden.

Die flachendeckend eingerichteten Sprachbildungszentren der Regionalen Landesamter fur Schule
und Bildung (RLSB) beraten und unterstiitzen Schulen aller Schulformen im Schulentwicklungspro-
zess in den Bereichen durchgéngige Sprachbildung als Aufgabe aller Unterrichtsfacher, Sprach(in-
tensiv)forderung, Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenzen. Sie kooperieren eng mit ande-
ren Beratungssystemen im Geschaftsbereich des Kultusministeriums sowie mit Kommunen, Bil-
dungsregionen und anderen Akteuren im Bereich Sprachbildung und/oder interkultureller Bildung.

Weitere Unterstiitzungsangebote stehen im Bereich der Schulpsychologie sowie der schulischen So-
zialarbeit und durch Leistungen fir Bildung und Teilhabe sowie Uber das Aktionsprogramm ,Startklar
in die Zukunft* zur Verfigung.

Mit Erlass vom 25.07.2022, Az.: 34 - 84 001/3, hat das Kultusministerium den RLSB Hinweise zur
Priorisierung der Arbeit in den Schulen angesichts der Herausforderungen im Schuljahr 2022/2023
zugeleitet. Vorrang haben dabei die Erteilung des Unterrichts nach Stundentafel, gefolgt von der
Verlasslichkeit der Grundschulen, Aufgaben im Bereich der Inklusion, der Durchfiihrung von auRer-
unterrichtlichen Ganztagsangeboten sowie weiteren freiwilligen Zusatzangeboten.

3. Halt die Landesregierung eine Verkleinerung von Klassen fiir notwendig, in denen ukra-
inische Kinder unterrichtet werden?

Im Handlungsleitfaden wird darauf hingewiesen, dass Schulen in Abhangigkeit von den lokalen Ge-
gebenheiten und den vorhandenen Ressourcen die Schilerhéchstzahl auch tGberschreiten kédnnen.
Vor dem Hintergrund der in der Beantwortung der Fragen 1 und 2 und in der Vorbemerkung der
Landregierung dargestellten Malnahmen und Handlungsoptionen wird eine Verkleinerung von Klas-
sen als nicht notwendig erachtet.

4. Wird fiir die gegebenenfalls zuséatzlichen Bildungsangebote fiir die ukrainischen Kinder
zusitzliches Personal eingestelit?

Die Landesregierung hat bereits im Frihjahr - und damit sehr schnell nach Kriegsausbruch - Haus-
haltsmittel in H6he von 5,3 Millionen Euro bereitgestellt, um zusatzliche Fachkrafte fiir die Schulen
zu finanzieren und die Beschulung der gefliichteten Kinder und Jugendlichen sicherzustellen.
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Zum Stichtag 21.11.2022 sind aus den bereitgestellten Mitteln 328 Fachkrafte an den 6ffentlichen
Schulen in Niedersachsen eingestellt worden. 127 befristete Stundenaufstockungen konnten dariber
hinaus vorgenommen werden, 129 Personalmafnahmen befinden sich in der Uberpriifung bzw. in
der Vorbereitung. 325 padagogische Fachkrafte aus der Ukraine wurden eingestellt, die entspre-
chend ihrer individuell nachweisbaren Qualifikationen beschaftigt werden. Es handelt sich dabei so-
wohl um Lehrkréafte als auch um padagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In dem eigens fir
ukrainische Fachkrafte eingerichteten Meldeportal liegen insgesamt 394 Registrierungen vor. Wei-
tere Einstellungen sind in Vorbereitung.

5. Welche Erleichterungen plant die Landesregierung, damit ukrainische Fachkrafte in den
Schulen unterstiitzend titig werden kénnen?

Die Landesregierung hat nach Kriegsausbruch die Regelungen fiir die Bewerbungs- und Auswahl-
verfahren grundlegend Uberpriift, um ein mdglichst schlankes und unbirokratisches Verfahren zur
Einstellung ukrainischer Fachkrafte zu ermdglichen. Im o. g. Handlungsleitfaden wird das Bewer-
bungsverfahren genau beschrieben.

Sofern eine ukrainische Lehrkraft Unterricht erteilen méchte, ist ein Anerkennungsverfahren zur Fest-
stellung der Gleichwertigkeit des in der Ukraine erlangten Lehramtsabschlusses durchzufiihren.
Dafur ist insbesondere fir Personen mit Fluchthintergrund eine Vereinfachung und Beschleunigung
des Verfahrens vorgesehen. So missen z. B. die Unterlagen nicht in Form von amtlich beglaubigten
Kopien eingereicht oder erforderliche Ubersetzungen nicht von &ffentlich bestellten oder beeidigten
Dolmetscherinnen/Dolmetschern bzw. Ubersetzerinnen/Ubersetzern erstellt werden. Weitere
Hurden werden dadurch abgebaut, dass die Antragstellung bzw. das Einreichen von Unterlagen auch
per E-Mail ermdglicht wird. Sofern sich aus dem Prifergebnis bereits die Zuordnung zu mindestens
einem Unterrichtsfach ergibt, bestehen Moglichkeiten des Einsatzes als Lehrkraft. Ohne entspre-
chende Anerkennung ist zunachst eine befristete Einstellung als padagogische Mitarbeiterin bzw.
padagogischer Mitarbeiter maoglich.

6. Wie hoch ist die Unterrichtsversorgung an der KGS Bad Bevensen?

Im vergangenen Schuljahr 2021/2022 betrug die Unterrichtsversorgung der KGS Bad Bevensen zum
Stichtag 16.09.2021 96,8 %. Es standen den rund 2 887 Soll-Stunden 2 795 Lehrkréafte-Ist-Stunden
gegenuber.

Die Planungswerte zum 01.08.2022 liegen bei rund 2 825 Lehrkrafte-Soll-Stunden und rund 2 738
Lehrkrafte-Ist-Stunden. Nach vorlaufigem, nicht abschliefsend gepriiftem Stand der Auswertung der
aktuellen Erhebung der Unterrichtsversorgung mit Stichtag 08.09.2022 liegen die an der KGS Bad
Bevensen vorhandenen Lehrkrafte-Ist-Stunden um knapp 300 Stunden Uber dem Grundbedarf, so-
dass die Erteilung des Pflichtunterrichts grundsétzlich gesichert ist. Die Berechnung der Lehrkréfte-
Soll-Stunden erfolgt dabei hinsichtlich der Klassenbildung weiterhin nach den geltenden Regelungen
des Klassenbildungserlasses, also unter Berlicksichtigung der Doppelzahlung der inklusiv beschul-
ten Schdlerinnen und Schiiler. Die sich daraus ergebende Klassenmehrbildung fiihrt bei den Klas-
senfrequenzen (Kdpfe je Klasse) zu Werten, die die Aufnahme weiterer Schilerinnen und Schiiler in
die vorhandenen Klassen nach den Empfehlungen des Handlungsleitfadens zulassen.

Im Rahmen des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens zum 01.02.2023 konnten an der KGS Bad
Bevensen erneut zwei Stellen ausgeschrieben werden.

7. Zuwann plant die Landesregierung eine 100%ige Unterrichtsversorgung an der KGS Bad
Bevensen?

Die Versorgung der 6ffentlichen allgemeinbildenden Schulen mit Lehrkraften stellt nicht nur in Nie-
dersachsen, sondern bundesweit eine besondere Herausforderung fiir die Personalplanung dar, da
es insgesamt zu wenige grundstandig ausgebildete Lehrkrafte auf dem Arbeitsmarkt gibt und die zur
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Verfliigung stehenden Lehrkrafte mehrheitlich eine Beschaftigung im groRstadtischen Bereich bevor-
zugen. Gleichwohl bleibt es das prioritéare Ziel der Landesregierung, die Versorgung aller Schulen in
Niedersachsen mit Lehrkraften nachhaltig zu sichern. Dies schlief3t die Sicherstellung einer aus-
kommlichen Unterrichtsversorgung an der KGS Bad Bevensen ein.

(Verteilt am 21.12.2022)



	Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung gemäß § 46 Abs. 1 GO LTmit Antwort der Landesregierung
	Anfrage des Abgeordneten Jörg Hillmer (CDU)
	Antwort des Niedersächsischen Kultusministeriums namens der Landesregierung 
	Beschulung ukrainischer Kinder in Bad Bevensen

